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Emmerich, Katja

Von: A.Winschel@telekom.de
Gesendet: Dienstag, 11. März 2014 09:06
An: Beck, Dorothée
Betreff: Stellungnahme: Aufstellung des Bebauungsplanes Nr. 130 "Wohnareal Klinke"
Anlagen: Lageplan_Daruper Str._DINA3.pdf

Sehr geehrte Frau Beck, 
  
die Telekom Deutschland GmbH (nachfolgend Telekom genannt) ‐ als Netzeigentümerin und Nutzungsberechtigte i. S. v. 
§ 68 Abs. 1 TKG ‐ hat die Deutsche Telekom Technik GmbH beauftragt und bevollmächtigt, alle Rechte und Pflichten der 
Wegesicherung wahrzunehmen sowie alle Planverfahren Dritter entgegenzunehmen und dementsprechend die erforderlichen 
Stellungnahmen abzugeben. Zu Ihrem Schreiben 03.02.2014 nehmen wir wie folgt Stellung: 
  
Im Planbereich befinden sich Telekommunikationslinien der Telekom, die aus beigefügtem Plan ersichtlich sind. Es handelt sich 
um die Versorgung der beiden Gebäude mit der Adresse „Harle 22A“. Laut unserem System befinden sich noch aktive 
Anschlüsse für beide Gebäude. 
  
  
Das betroffenen Grundstücke sind derzeit noch bebaut und an das Fernmeldeleitungsnetz angebunden. Um Schäden an 
unserem Leitungsnetz zu vermeiden, bitten wir dem Eigentümer/Investor aufzuerlegen, uns rechtzeitig über einen evtl. Abriss 
der Gebäude in Kenntnis zu setzen. Dieses sollte mindestens 4 Wochen vor Abrisstermin an die u. g. Adresse aus der Signatur 
erfolgen, damit vorhandene Netzeinbauten rechtzeitig entfernt bzw. außer Betrieb genommen werden können. 
  
Im Baugebiet werden Verkehrsflächen nicht als öffentliche Verkehrswege gewidmet. Diese Flächen müssen aber zur 
Erschließung der anliegenden Grundstücke mit Telekommunikationsinfrastruktur zur Verfügung stehen. 
  
Zur Sicherung der Telekommunikationsversorgung bitten wir deshalb, die im Bebauungsplan gekennzeichnete Fläche mit der 
Bezeichnung „GFL“ nach § 9 Abs. 1 Nr. 21 BauGB als mit einem Leitungsrecht zu Gunsten der Telekom Deutschland GmbH, Sitz 
Bonn als zu belastende Fläche festzusetzen.  
  
Diese Kennzeichnung alleine begründet das Recht zur Verlegung und Unterhaltung jedoch noch nicht. Deshalb muss in einem 
zweiten Schritt die Eintragung einer beschränkten persönlichen Dienstbarkeit im Grundbuch mit folgendem Wortlaut: 
"Beschränkte persönliche Dienstbarkeit für die Telekom Deutschland GmbH, Bonn, bestehend in dem Recht auf Errichtung, 
Betrieb, Änderung und Unterhaltung von Telekommunikationslinien, verbunden mit einer Nutzungsbeschränkung." 
erfolgen. 
  
Für den rechtzeitigen Ausbau des Telekommunikationsnetzes sowie die Koordinierung mit dem Straßenbau und den 
Baumaßnahmen der anderen Leitungsträger ist es notwendig, dass Beginn und Ablauf der Erschließungsmaßnahmen im 
Bebauungsplangebiet der Deutschen Telekom Technik GmbH unter genannten Adresse aus der Signatur so früh wie möglich, 
mindestens vier Monate vor Baubeginn, schriftlich angezeigt werden. 
  
Wir machen darauf aufmerksam, dass aus wirtschaftlichen Gründen eine Versorgung des Neubaugebietes mit 
Telekommunikationsinfrastruktur in unterirdischer Bauweise nur bei Ausnutzung aller Vorteile einer koordinierten Erschließung 
sowie einer ausreichenden Planungssicherheit möglich ist. 
  
Unter Berücksichtigung der o .g. Hinweise bestehen keine Bedenken gegen die Aufstellung des Bebauungsplanes Nr. 130 
"Wohnareal Klinke" aus unserer Sicht. 
  
Der Schriftverkehr wird bei uns unter dem Zeichen w00000048089217 geführt. 
  
Für Fragen stehe ich Ihnen gerne zur Verfügung. 
  

Mit freundlichen Grüßen  
i. A. 
Anton Winschel  
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DEUTSCHE TELEKOM TECHNIK GMBH   
Technik Niederlassung West 
PTI 15 Münster 
Anton Winschel 
Ref. PPB Access Rheine 
Dahlweg 100, 48153 Münster 
+49 251 78877-7620 (Tel.) 
+49 251 78877-9609 (Fax) 
+49 170 5727425 (Mobil) 
E-Mail: a.winschel@telekom.de 
www.telekom.de 
 
ERLEBEN, WAS VERBINDET.  

   
DEUTSCHE TELEKOM TECHNIK GMBH  
Aufsichtsrat: Dr. Thomas Knoll (Vorsitzender) 
Geschäftsführung: Dr. Bruno Jacobfeuerborn (Vorsitzender), Albert Matheis, Klaus Peren 
Handelsregister: Amtsgericht Bonn HRB 14190 
Sitz der Gesellschaft Bonn 
USt-IdNr. DE 814645262  
   
GROSSE VERÄNDERUNGEN FANGEN KLEIN AN - RESSOURCEN SCHONEN UND NICHT JEDE E-MAIL DRUCKEN.    
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Fachbereich 60 
 
 
Bebauungsplan Nr. 130 
„Wohnareal Klinke“ 
 07.03.2014 
____________________________________________________________________________ 
 
 
FB 60 / Verkehrsplanung: Stellungnahme zum Plan mit Stand 22.01.2014
 
 
• Die Erschließungsstraße wird als reine Ringstraße angelegt. Durchgangsverkehr entsteht 

somit nicht. Der längste Abstand eines durch die Erschließungsstraße erschlossenen 
Grundstücks zur Darruper Straße als nächster übergeordneter Straße beträgt ca. 100 m.  

Damit sind zunächst die Anforderungen der Richtlinien für die Anlage von Stadtstraßen 
RASt 06 erfüllt. Auch die Ausweisung einer Teilfläche als Mischfläche widerspricht dieser 
Einstufung nicht unbedingt, da die Mischflächen jeweils direkt im Anschluss an  die Daruper 
Straße ausgewiesen werden, das Mischgebiet nur auf einer Länge von ca. 25 m durch die 
Erschließungsstraße liegt und sich dahinter ein allgemeines Wohngebiet erstreckt. 

Die im Bebauungsplan vorgesehene Ausweisung als Tempo 30-Zone setzt einen Ausbau 
nach dem Separationsprinzip mit eigenständigen Gehwegen voraus. Aufgrund der geringen 
Verkehrsbelastung kommt ggf. eine weiche Separation ohne Bordanlage zwischen Fahr-
bahn und Gehweg in Frage. Das Überfahren und Beparken des Gehweges ist nicht ge-
wünscht und müsste in jedem Fall durch andere geeignete Maßnahmen ausgeschlossen 
werden. Bei einer Breite der Verkehrsfläche von lediglich 6 m und der gleichzeitgien Anlage 
von Baumscheiben und Stellplätzen innerhalb dieser Verkehrsfläche ist das Befahren des 
Gehweges aber bereits im Begegnungsfall Pkw/Pkw erforderlich. Mit den im Plan vorgese-
henen Verkehrsflächen ist die Ausweisung als Tempo 30-Zone somit ausgeschlossen. 
 

Zusammenfassend sollte die Erschließungsstraße als Wohnweg entsprechend der RASt 06 
gestaltet und straßenverkehrsrechtlich als verkehrsberuhigter Bereich ausgewiesen werden. 
Dies sollte auch im Bebauungsplan entsprechend dargestellt werden. In der Folge ist der 
Wohnweg als Mischfläche ohne separate Gehwege auszubauen. Die Gestaltung richtet sich 
unter anderem nach der Verwaltungsvorschrift zur Straßenverkehrsordnung. 

Auszug aus dewV-StVO: 
 Ein verkehrsberuhigter Bereich kommt nur für einzelne Straßen oder für Bereiche mit 

überwiegender Aufenthaltsfunktion und sehr geringem Verkehr in Betracht. Solche Be-
reiche können auch in Tempo-30-Zonen integriert werden.  

 Die mit Zeichen 325.1 gekennzeichneten Straßen müssen durch ihre besondere Gestal-
tung den Eindruck vermitteln, dass die Aufenthaltsfunktion überwiegt und der Fahrzeug-
verkehr eine untergeordnete Bedeutung hat. In der Regel wird ein niveaugleicher Aus-
bau für die ganze Straßenbreite erforderlich sein. 

 
• Die Befahrbarkeit der Verkehrsflächen für Feuerwehrfahrzeuge ist in der aktuellen Planung 

gewährleistet. Falls diese Befahrbarkeit aufgrund der Bebauung sichergestellt werden muss, 
ist dieser Punkt bei der Anlage der Baumstandorte und Stellplätze in der Straßenausbau-
planung zu berücksichtigen. 
 

• Ein Stellplatzschlüssel für Besucherstellplätze im öffentlichen Straßenraum von (0,3xZahl 
der Wohneinheiten) ist sicherzustellen. 
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F:\60.01 Stadtplanung\60.01.03 Verkehrsplanung\03 Verkehrsplanung Einzelprojekte\Knubel-Daruper Straße\ 2014-03-07 Stellung-
nahme FB 60 VP.doc 

• Die Sichtbeziehungen zwischen dem Fuß- und Radweg und der Erschließungsstraße müs-
sen freigehalten werden. 

 
• Mit der parallel zur Daruper Straße festgesetzten Baumreihe wird die Lücke zwischen den 

im Nordwesten und Südosten anschließenden Baumreihen, die im entsprechenden Abstand 
vom Fahrbahnrand gepflanzt wurden, geschlossen. Die ehemals als Zufahrt zum Knubel-
Gelände dienenden befestigten Flächen zwischen Rad-/Gehweg und Fahrbahnrand der 
Daruper Straße werden durch die Anlage der beiden neuen Zufahrten zum Wohnareal nicht 
mehr benötigt. Im weiteren Verfahren ist sicherzustellen, dass diese Flächen entsiegelt und 
der gesamte Bereich entsprechend der anschließenden Flächen gestaltet wird. 

 
• Die zukünftige Erschließungsstraße ist gegenüber der Daruper Straße und dem parallel 

verlaufenden Rad-/Gehweg untergeordnet. Um dies optisch zu unterstützen und das Kon-
fliktpotenzial möglichst gering zu halten, sollte die Ausfahrt in die Daruper Straße als Rad-
/Gehwegüberfahrt gestaltet werden, in der die Zufahrt durch den durchlaufenden gemein-
samen Rad- und Gehweg unterbrochen wird. Die Ausbildung einer Zufahrt mit einer mit Hil-
fe eines durchlaufenden Bordsteins ausgebildeten und mit der Oberfläche des Wohnweges 
befestigten „Trompete“ wird als nicht zielführend angesehen. 

 
 
 
 
 
gez. Holger Ludorf 
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23.04.2014 
__________________________________________________________________________ 
 
 
 
 
An den 
Fachbereich 60 
Frau Beck 
 
I m  H a u s_________________________________________ 
 
 
 
 
Stellungnahme zum Bebauungsplan Nr. 130 „Wohnareal Klinke“ 
 
Aus Sicht des FB 70 /  bestehen zum B-Plan 130 „Wohnareal Klinke“ folgende Anregungen und 
Bedenken: 
 
 
1. Die geplanten Anbindungen der Erschließungsstraßen an die Daruper Straße (K 46) sind 

mit dem Kreis Coesfeld als zuständiger Straßenbaulastträger abzustimmen. Dabei spielt die 
Frage der Ausführung als verkehrsberuhigter Bereich oder Tempo 30-Zone eine Rolle. 
 

2. Zur Erschließung des Bauvorhabens ist es notwendig, von der kreiseigenen 
Erschließungsanlage (Fahrstraße) Zu- und Abfahrten über städtische Geh- und 
Radweganlagen und ggf. über Grünstreifen anzulegen.  
Während der Bauausführung erforderliche Sicherungsmaßnahmen und ggf. provisorische 
Überfahrten sind seitens des Bauherrn auszuführen. Die geplanten Zufahrten und 
anliegende Verkehrsflächen sind ordnungsgemäß zu entwässern.  
 

3. Beim Rückbau vorhandener Zufahrten sind Randeinfassungen und Flächenbeläge analog 
den umliegenden Flächen der Geh-/Radwege und der Grünflächen herzustellen. Dabei ist 
auf durchgehenden Verlauf der Gradienten und ordnungsgemäße Entwässerung zu achten.  

 
4. Der Aufbau der Erschließungsstraßen ist gem. RStO zu bemessen. Die Entwässerung der 

Straßenflächen erfolgt mittels Nassschlammabläufen und Anschlussleitungen mit Vorflut zur 
Regenwasserkanalisation. Zur Straßenbeleuchtung sind vorab lichttechnische 
Berechnungen vorzulegen. 

 
5. Die Straßenquerschnitte sind so zu dimensionieren, dass sie für Rettungs- und 

Müllfahrzeuge durchgehend befahrbar sind. 
 
6. An geplanten Baumstandorten -nach B-Plan mind. 6 Stück- sind Maßnahmen zur Sicherung 

der bestehenden und geplanten Ver- und Entsorgungsleitungen vorzusehen.  
Jeder geplante Baumstandort ist mit einer von baulichen Anlagen frei zu haltenden 
Grundfläche von mind. 8 m² und einem Wurzelraum von mind. 12 m³ auszustatten. Die 
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Planung der Ver- und Entsorgungsleitungen ist so abzustimmen, das die geforderten 
Baumstandorte realisierbar sind. Es darf nicht Ergebnis der Planung sein, das eine 
Anlegung nicht möglich ist. 

 
7. Den beiden Baumstandorten an den Enden der beiden parallel verlaufenden 

Erschließungsachsen kann nicht zugestimmt werden, da sie zu nah an den geplanten 
Schächten der Kanalisation liegen. 

 
8. Der Fuß- und Radweg zur Bebauung „Im Ried“ sollte eine Mindestbreite von 3,00 m 

erhalten, damit der Lärmschutzwall zwischen dem neuen „Wohnareal Klinke“ und der 
Bebauung „Im Ried“ unterhalten werden kann. 

 
 
Im Auftrag 
 
 
 
 
Uwe Dickmanns 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


